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Für Selma und Oriel 





Vorwort 

Die Idee zur vorliegenden Arbeit entstand während meiner Lehrtätigkeit in 
der Abteilung für Sprache und Kultur Chinas des Asien-Afrika Instituts der 
Universität Hamburg. Dort stellte sich die Aufgabe, Sinologen mit Hilfe 
der rechtsvergleichenden Methode einen Einblick in das chinesische 
Zivilrecht zu verschaffen. Hierbei orientierte ich mich am Lehrbuch 
„Einführung in die Rechtsvergleichung“ von Konrad Zweigert und Hein 
Kötz. Dort wird unter der Überschrift „Vertrag zugunsten Dritter“ der 
Grundsatz der relativen Wirkung von Parteivereinbarung behandelt. Im 
chinesischen Vertragsgesetz weckten zwei der Rechtsinstitute meine 
Aufmerksamkeit, die diesen Grundsatz durchbrechen: Das Subrogations-
recht und die Gläubigeranfechtung nach den §§ 73 bis 75 Vertragsgesetz. 

Anfangs plante ich, beide Rechtsinstitute zusammen in einem Aufsatz 
als Beispiele dafür zu behandeln, dass das chinesische Zivilrecht insoweit 
gerade nicht deutschen Vorbildern gefolgt ist. Es stellte sich dann aber 
konsequenterweise die Frage, welches andere ausländische Vorbild in 
Betracht kam. Im Hinblick auf das Subrogationsrecht wurde ich bei der 
französischen action oblique fündig, wobei sich dieses Rechtsinstitut bei 
seiner Transplantation in das chinesische Recht durch die Aufnahme auch 
einiger Merkmale der action directe verändert hatte (siehe hierzu Pißler, 
ZVglRWiss, 106 [2007], S. 67 ff.). Bei der Arbeit bemerkte ich zugleich, 
dass das Subrogationsrecht auch in anderen asiatischen Rechtsordnungen, 
die wesentlich früher als das chinesische Vertragsgesetz kodifiziert 
wurden, im materiellen Zivilrecht und nicht wie in Deutschland im 
Zivilprozessrecht vorzufinden ist. Damit lag es nahe, auch bei der 
chinesischen Gläubigeranfechtung nach asiatischen Vorbildern, ins-
besondere im Recht der Republik China auf Taiwan zu suchen. Auf diese 
Weise bekam die ursprünglich allein rechtsvergleichende Untersuchung 
auch deswegen einen rechtshistorischen Aspekt, weil die Zivilrechts-
kodifikation in der Republik China auf Vorarbeiten zurückgriff, die noch 
am Ende der Qing-Dynastie geleistet worden waren. 

Die Gelegenheit, eine ausführlichere rechtshistorisch-rechtsvergleich-
ende Untersuchung zur Rechtstransplantation am Beispiel der Gläubiger-
anfechtung durchzuführen, verdanke ich Herrn Professor Dr. Hans 
Stumpfeldt von der Abteilung für Sprache und Kultur Chinas, der sie als 
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Thema einer Arbeit zur Erlangung des akademischen Grades eines 
Magister Artium der Universität Hamburg annahm. Herrn Professor Dr. 
Bernd Eberstein danke ich für die zügige Erstellung eines Zweitgutachtens. 

Herzlich bedanken möchte ich mich wiederum bei Herrn Professor Dr. 
Dr. h.c. Jürgen Basedow vom Max-Planck-Institut für ausländisches und 
internationales Privatrecht in Hamburg für die Aufnahme dieser Arbeit in 
die Schriftenreihe des Instituts. Dank gebührt auch Frau Ingeborg Stahl am 
Institut, die mich durch das Erstellen einer druckfertigen Form meiner 
Arbeit entlastet hat. 

Die Arbeit ist meinen Töchtern Selma und Oriel in der Hoffnung 
gewidmet, dass sie sich eines Tages ebenfalls für wissenschaftliches 
Arbeiten begeistern können. 

Hamburg, im Juni 2007          Knut Benjamin Pißler
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1. Kapitel

Grundlagen

I. Problemstellung und Gang der Untersuchung 

1. Problemstellung 

Im Folgenden wird exemplarisch anhand eines Rechtsinstituts der Frage 
nachgegangen, welchen Ursprung Zivilrecht in China hat. Dabei wird 
davon ausgegangen, dass es sich bei der Rechtskodifikation in China nicht 
um eine bloße „mechanische“ Übernahme westlichen Rechts handelt, 
sondern vielmehr nur Gedankengut westlichen Rechts übernommen wurde, 
welches bei und nach der Transplantation durch das gesellschaftliche, 
soziale und wirtschaftliche chinesische oder auch „asiatische“ Umfeld ge-
prägt wurde.1

Hierbei soll einerseits rechtshistorisch das chinesische Recht vor 
Gründung der Volksrepublik China im Jahr 1949 mit dem geltenden Recht 
der Volksrepublik China verglichen werden. Dies erscheint reizvoll, da die 
Arbeiten am Zivilrecht der Volksrepublik China und insbesondere am noch 
jungen „Vertragsgesetz der Volksrepublik China“2 (VertragsG) aus dem 
Jahr 1999 in einem evident anderen politischen und gesellschaftlichen 
Kontext vorgenommen wurden als die Bemühungen um eine Zivilrechts-
kodifikation während der Qing-Dynastie zwischen 1902 und 1911 und die 
Verabschiedung des Zivilgesetzes in der Republik China (Taiwan) in den 
Jahren 1929 bis 1931. Zu erwarten wäre daher, dass große Unterschiede 
zwischen dem Recht der Republik China und der Volksrepublik China 
festzustellen sind. 

Andererseits hat das Zivilgesetz der Republik China keineswegs nur 
rechtshistorischen Wert: Es gilt auf Taiwan weiterhin und bietet damit das 
Feld für die Rechtsvergleichung zwischen zwei existenten Rechtssystemen. 
Es wird daher auch zu untersuchen sein, ob und inwieweit die frühe 

1  Zum Einfluss der Akteure bei der Transplantation von westlichem Recht in die 
Volksrepublik China siehe Nicole Schulte-Kulkmann, Rechtszusammenarbeit mit der 
Volksrepublik China – Deutsche und amerikanische Initiativen im Vergleich (2005), 
S. 37 ff. 

2   Deutsche Übersetzung in: Frank Münzel (Hrsg.), Chinas Recht, 15.3.99/1 (im 
Internet unter: <www.jura.uni-goettingen.de/chinarecht/>) (eingesehen am 18.1.07). 


